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Sachverhalt 
Nach § 5 Abs. 2 KV M-V hat jede Gemeinde eine Hauptsatzung zu erlassen. Zur 
Vereinfachung der Verfahrensweise auf Grund diverser gesetzlicher Veränderungen wurde 
durch das Amt keine Änderungssatzung sondern eine neue Hauptsatzung erarbeitet und 
wird den Gemeindevertretern zur Beschlussfassung vorgelegt.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breege beschließt, die Hauptsatzung der Gemeinde 
Breege in vorliegender Fassung. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Haushaltsmäßige Belastung: Ja: x  Nein:   
Kosten:                                                                                                    € Folgekosten: 

 
€ 

Sachkonto: 
 

Stehen die Mittel zur Verfügung:                                                         Ja:     Nein:   
 

 
 
Anlage/n 

1 Br_HS 2024 (öffentlich) 

 
2 Br_Synopse HS 2024 (öffentlich) 
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Hauptsatzung der Gemeinde Breege 
 

Präambel 
 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-mern (KV 
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 154) wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 18.Juli 2024 und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbe-
hörde nachfolgende Hauptsatzung erlassen:  
 

§ 1 
Name, Wappen und Dienstsiegel 

 
(1) Die Gemeinde Breege führt ein Wappen und ein Dienstsiegel.  
 
(2) Die Gemeinde Breege führt das folgende Wappen: 

 
„Von Silber und Blau durch Wellenschnitt geteilt; oben ein wachsender, goldbewehrter roter 
Löwe; unten ein goldener Anker mit w- förmig verschlungenem goldenem Tau, beseitet von 
je einem silbernen Lindenblatt.“ 

 
(3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „GEMEINDE BREEGE · 
LANDKREIS RÜGEN.“. 
  
(4) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der des Bürgermeisters.  
 

§ 2 
Ortsteile 

 
Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Juliusruh, Kammin, Lobkevitz und Schmantevitz. Es 
werden keine Ortsteilvertretungen gebildet.  
 

§ 3 
Rechte der Einwohner 

 
(1) Der Bürgermeister kann aufgrund überragender wichtiger Vorhaben oder Vorkommnisse durch 
öffentliche Bekanntmachung eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemein-
de einberufen. Die Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf Ortsteile durchgeführt werden.  
 
(2) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung in Selbstverwaltungsangelegenhei-
ten, die in der Gemeindevertretersitzung behandelt werden müssen, sollen dieser in einer ange-
messenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.  
 
(3) Die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten die Möglichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn 
des öffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzung Fragen an alle Mitglieder der Gemeindevertre-
tung sowie den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die 
Fragen, Vorschläge und Anregungen dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände der nach-
folgenden Sitzung der Gemeindevertretung beziehen. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 
Minuten vorzusehen.  
 
(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung der Gemeindevertretung über 
wichtige Gemeindeangelegenheiten zu berichten.  
 

§ 4 
Gemeindevertretung 

 
(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich.  
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(2) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spätestens fünf Arbeitstage vorher beim Bürgermeis-
ter eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der Gemeindevertretersitzung sollen, sofern 
sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, spätestens innerhalb von vierzehn Tagen 
schriftlich beantwortet werden.  
 
(3) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen:  

 
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen,  
2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner,  
3. Grundstücksgeschäfte,  
 

Sollten keine überwiegenden Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzel-
ner betroffen sein, sind auch die Angelegenheiten der Ziffern 1-4 3 in öffentlicher Sitzung zu be-
handeln.  
 

§ 5 
Ausschüsse 

 
(1) Folgender Ausschuss wird gemäß § 36 KV M-V gebildet: 

 
Name/Zusammensetzung Aufgabengebiet  
  
Haupt- und Finanzausschuss  
Bürgermeister und - Personal- und Organisationsfragen 
4 Gemeindevertreter - Finanz- und Haushaltswesen 
 - Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben 
 - Entscheidungen über das gemeindliche Einverneh-

men nach BauGB 
 - Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder 

grundstücksgleichen Rechten, einschließlich der 
Ausübung von Vorkaufrechten im Werte von mehr 
als 500,- € im Einzelfall 

 - Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder 
beweglichem Vermögen bei einem jährlichen Miet- 
oder Pachtwert von mehr als 500,- € im Einzelfall 

 - Entscheidungen über die Annahme oder Vermittlung 
von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwen-
dungen im Sinne von § 44 Abs. 4 KV M-V von 
100,01 bis 1000 Euro 

 
(2) Die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses sind nicht öffentlich. § 3 Abs. 2 gilt entspre-
chend.  
 
(3) Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses werden dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss des Amtes übertragen.  
 

§ 6 
Bürgermeister 

 
(1) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der folgenden Wertgrenzen:  
 

1. über Verträge, die auf einmalige Leistungen von 5.000,- € gerichtet sind sowie bei wieder-
kehrenden Leistungen von 1.500,- € pro Monat  
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2. bei überplanmäßigen Ausgaben unterhalb der Wertgrenze von 500 Euro sowie bei außer-
planmäßigen Ausgaben unterhalb der Wertgrenze von 500 Euro je Ausgabenfall  

3. bei Veräußerungen oder Belastung von Grundstücken von 1.500,- €, bei Hingabe von Dar-
lehen die innerhalb eines Haushaltsjahres zurückgezahlt werden von 10.000,- € sowie bei 
Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplanes von 50.000,- €  

 
(2) Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne des Abs. 1 zu unterrich-
ten.  
 
(3) Verpflichtungserklärungen der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 1.500,- € bzw. von 500,- 
€ bei wiederkehrenden Verpflichtungen können vom Bürgermeister allein bzw. durch eine oder 
einen von ihr oder ihm beauftragten Bediensteten des Amtes in einfacher Schriftform ausgefertigt 
werden. Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 2.500,-€.  
 
(4) Der Bürgermeister entscheidet über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkun-
gen oder ähnliche Zuwendungen bis 100 Euro.  
 
(5) Der Bürgermeister entscheidet, wenn das Vorkaufsrecht der Gemeinde (§§ 24 ff BauGB) 
nicht ausgeübt werden soll. Sofern von dem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht wird, obliegt die 
Entscheidung der Gemeindevertretung. Er unterrichtet die Gemeindevertretung fortlaufend über 
die getroffenen Maßnahmen.  
 

§ 7 
Entschädigungen 

 
(1) Der Bürgermeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 1.200 Euro. Eine Wei-
terzahlung erfolgt im Krankheitsfall und auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, soweit diese zu 
vertretenden Zeiten nicht über 3 Monate hinausgehen.  
 
(2) Der oder die erste stellvertretende Person des ehrenamtlichen Bürgermeisters erhält monatlich 
240 Euro, die zweite Stellvertretung monatlich 120 Euro. Zusätzlich erhalten sie ein Sitzungsgeld 
von 40 Euro. Sollte bei Verhinderung des Bürgermeisters ein konkretes Dienstgeschäft vorge-
nommen werden, erhalten diese Personen für die Stellvertretung ein Dreißigstel der Bürgermeis-
terentschädigung nach Abs. 1, wenn es sich nicht um eine Sitzung handelt. Nach drei Monaten 
Vertretung erhält die stellvertretende Person die volle Aufwandsentschädigung nach Abs. 1. Damit 
entfallen Aufwandsentschädigungen für die Stellvertretung und das Sitzungsgeld.  
 
(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für Sitzungen der Gemeindevertretungen und 
ihrer Ausschüsse ein Sitzungsgeld von 40 Euro.  
 
(4) Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewährt werden.  
 

§ 8 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen durch Aushang an den Bekanntma-
chungstafeln. Die zusätzlichen Internetbekanntmachungen nach den Vorschriften des BauGB er-
folgen über die Internetseite www.amt-nord-ruegen.de. 
 
(2) Die Bekanntmachungstafeln der Gemeinde befinden sich in  
 

- Lobkevitz, an der Bushaltestelle 
- der Ringstraße, gegenüber der Villa „Luisa“ in Juliusruh, und 
- der Dorfstraße (Real Markt) in Breege 
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(3) Die Dauer des Aushangs beträgt 14 Tage (Aushangsfrist), wobei der Tag des Anschlags und 
der Tag der Abnahme nicht mitgerechnet werden. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des letzten 
Tages der Aushangsfrist bewirkt. Für öffentliche Bekanntmachungen nach § 29 Abs. 6 KV M-V ist 
die in der Geschäftsordnung festgelegte Frist maßgebend.  
 
(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 
des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich et-
was andere bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit 
Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  
 
(5) Vereinfachte Bekanntmachungen und Wahlbekanntmachungen erfolgen durch Aushang an den 
unter Abs. 2 genannten Bekanntmachungstafeln. Absatz 3 Satz 3 ist gleichfalls anzuwenden.  
 
(6) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in üblicher Form infolge 
höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist die Bevölkerung 
durch schriftliche Einzelinformation in Kenntnis zu setzen. Die öffentliche Bekanntmachung in der 
vorgeschriebenen Form ist nach dem entfallen des Hinderungsgrundes unverzüglich nachzuholen. 
 
(7) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse werden durch 
Aushang an den Bekanntmachungstafeln öffentlich bekannt gemacht.  
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 18. Oktober 2019 außer Kraft.  
 
Breege, 18. Juli 2024 
 
 
 
A. Vetterick 
Bürgermeister 



Alte Hauptsatzung 2019 Neue Hauptsatzung 2024 Erläuterungen zu den Veränderungen 
   
§ 1 Name, Wappen und Dienstsiegel § 1 Name, Wappen und Dienstsiegel  
(1) Die Gemeinde Breege führt ein Wappen und 
ein Dienstsiegel.  
 

(1) Die Gemeinde Breege führt ein Wappen und 
ein Dienstsiegel.  
 

 

(2) Die Gemeinde Breege führt das folgende Wap-
pen: 
 
„Von Silber und Blau durch Wellenschnitt geteilt; 
oben ein wachsender, goldbewehrter roter Löwe; 
unten ein goldener Anker mit w- förmig verschlun-
genem goldenem Tau, beseitet von je einem sil-
bernen Lindenblatt.“ 
 

(2) Die Gemeinde Breege führt das folgende Wap-
pen: 
 
„Von Silber und Blau durch Wellenschnitt geteilt; 
oben ein wachsender, goldbewehrter roter Löwe; 
unten ein goldener Anker mit w- förmig verschlun-
genem goldenem Tau, beseitet von je einem sil-
bernen Lindenblatt.“ 
 

 

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen 
mit der Umschrift „GEMEINDE BREEGE · LAND-
KREIS RÜGEN.“. 
 

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen 
mit der Umschrift „GEMEINDE BREEGE · LAND-
KREIS RÜGEN.“. 
 

 

(4) Die Verwendung des Wappens durch Dritte 
bedarf der des Bürgermeisters.  
 

(4) Die Verwendung des Wappens durch Dritte be-
darf der des Bürgermeisters.  
 

 

   
§ 2 Ortsteile § 2 Ortsteile  
Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Julius-
ruh, Kammin, Lobkevitz und Schmante-vitz. Es 
werden keine Ortsteilvertretungen gebildet. 
 

Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Julius-
ruh, Kammin, Lobkevitz und Schmante-vitz. Es 
werden keine Ortsteilvertretungen gebildet. 
 

 

   
§ 3 Rechte der Einwohner § 3 Rechte der Einwohner  
(1) Der Bürgermeister kann aufgrund überragen-
der wichtiger Vorhaben oder Vorkommnisse durch 
öffentliche Bekanntmachung eine Versammlung 
der Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-
meinde einberufen. Die Einwohnerversammlung 

(1) Der Bürgermeister kann aufgrund überragen-
der wichtiger Vorhaben oder Vorkommnisse durch 
öffentliche Bekanntmachung eine Versammlung 
der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde 

 



kann auch begrenzt auf Ortsteile durchgeführt 
werden.  
 

einberufen. Die Einwohnerversammlung kann 
auch begrenzt auf Ortsteile durchgeführt werden.  
 

(2) Anregungen und Vorschläge der Einwohner-
versammlung in Selbstverwaltungsangelegenhei-
ten, die in der Gemeindevertretersitzung behan-
delt werden müssen, sollen dieser in einer ange-
messenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.  
 

(2) Anregungen und Vorschläge der Einwohner-
versammlung in Selbstverwaltungsangelegenhei-
ten, die in der Gemeindevertretersitzung behandelt 
werden müssen, sollen dieser in einer angemesse-
nen Frist zur Beratung vorgelegt werden.  
 

 

(3) Die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten 
die Möglichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn 
des öffentlichen Teils der Gemeindevertretersit-
zung Fragen an alle Mitglieder der Gemeindever-
tretung sowie den Bürgermeister zu stellen und 
Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die 
Fragen, Vorschläge und Anregungen dürfen sich 
dabei nicht auf Beratungsgegenstände der nach-
folgenden Sitzung der Gemeindevertretung bezie-
hen. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 
Minuten vorzusehen.  
 

(3) Die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten 
die Möglichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn 
des öffentlichen Teils der Gemeindevertretersit-
zung Fragen an alle Mitglieder der Gemeindever-
tretung sowie den Bürgermeister zu stellen und 
Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die 
Fragen, Vorschläge und Anregungen dürfen sich 
dabei nicht auf Beratungsgegenstände der nach-
folgenden Sitzung der Gemeindevertretung bezie-
hen. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Mi-
nuten vorzusehen.  
 

 

(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentli-
chen Teil der Sitzung der Gemeindevertretung 
über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu be-
richten. 

(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentli-
chen Teil der Sitzung der Gemeindevertretung 
über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu be-
richten. 

 

   
§ 4 Gemeindevertretung § 4 Gemeindevertretung  
(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffent-
lich.  
 

(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich.  
 

 

(2) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spä-
testens fünf Arbeitstage vorher beim Bürgermeis-
ter eingereicht werden. Mündliche Anfragen wäh-
rend der Gemeindevertreter-sitzung sollen, sofern 
sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, 

(2) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spä-
testens fünf Arbeitstage vorher beim Bürgermeis-
ter eingereicht werden. Mündliche Anfragen wäh-
rend der Gemeindevertreter-sitzung sollen, sofern 
sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, 

 



spätestens innerhalb von vierzehn Tagen schrift-
lich beantwortet werden.  
 

spätestens innerhalb von vierzehn Tagen schrift-
lich beantwortet werden.  
 

(3) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden 
Fällen ausgeschlossen:  
 
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wah-
len und Abberufungen,  
2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner,  
3. Grundstücksgeschäfte,  
4. Vergabe von Aufträgen.  
 
Sollten keine überwiegenden Belange des öffentli-
chen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner 
betroffen sein, sind auch die Angelegenheiten der 
Ziffern 1-4 in öffentlicher Sitzung zu behandeln.  
 

(3) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden 
Fällen ausgeschlossen:  
 
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wah-
len und Abberufungen,  
2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner,  
3. Grundstücksgeschäfte,  
 
Sollten keine überwiegenden Belange des öffentli-
chen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner 
betroffen sein, sind auch die Angelegenheiten der 
Ziffern 1-3 in öffentlicher Sitzung zu behandeln.  
 

 
 
 
 
 
 
Die Streichung der Ziffer 5 war erfor-
derlich auf Grund der Änderung des § 
22 der Kommunalverfassung. Danach 
entscheidet die Gemeindevertretung 
nur noch über die Einleitung und Aus-
gestaltung von Vergabeverfahren. Die 
Entscheidung über die Erteilung des 
Zuschlages ist ein Geschäft der lau-
fenden Verwaltung im Sinne des § 38 
Abs. 3 Satz 3 der KV M-V. 

   
§ 5 Ausschüsse § 5 Ausschüsse  
(1) Folgender Ausschuss wird gemäß § 36 KV M-
V gebildet: 
 
Name/Zusammensetzung Aufgabengebiet  

 
Haupt- und Finanzausschuss 

(1) Folgender Ausschuss wird gemäß § 36 KV M-V 
gebildet: 
 
Name/Zusammensetzung Aufgabengebiet  

 
Haupt- und Finanzausschuss 

 

Bürgermeister 
und 4 Gemein-
devertreter 

- Personal- und Organisations-
fragen 

Bürgermeister 
und 4 Ge-
meindevertre-
ter 

- Personal- und Organisations-
fragen 

 

- Finanz- und Haushaltswesen - Finanz- und Haushaltswesen 
- Steuern, Gebühren, Beiträge 

und sonstige Abgaben 
- Steuern, Gebühren, Beiträge 

und sonstige Abgaben 
 - Entscheidungen über das ge-

meindliche Einvernehmen 
nach BauGB 

 - Entscheidungen über das ge-
meindliche Einvernehmen 
nach BauGB 



 - Erwerb und Tausch von 
Grundeigentum oder grund-
stücksgleichen Rechten, ein-
schließlich der Ausübung von 
Vorkaufrechten im Werte von 
mehr als 500,- € im Einzelfall 

 - Erwerb und Tausch von 
Grundeigentum oder grund-
stücksgleichen Rechten, ein-
schließlich der Ausübung von 
Vorkaufrechten im Werte von 
mehr als 500,- € im Einzelfall 

  Verträge über die Nutzung 
von Grundstücken oder be-
weglichem Vermögen bei ei-
nem jährlichen Miet- oder 
Pachtwert von mehr als 500,- 
€ im Einzelfall 

 - Verträge über die Nutzung von 
Grundstücken oder bewegli-
chem Vermögen bei einem 
jährlichen Miet- oder Pachtwert 
von mehr als 500,- € im Einzel-
fall 

 - Entscheidungen über die An-
nahme oder Vermittlung von 
Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen im 
Sinne von § 44 Abs. 4 KV M-
V von 100,01 bis 1000 Euro 

 - Entscheidungen über die An-
nahme oder Vermittlung von 
Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen im 
Sinne von § 44 Abs. 4 KV M-V 
von 100,01 bis 1000 Euro 

(2) Die Sitzungen des Haupt- und Finanzaus-
schusses sind nicht öffentlich. § 3 Abs. 2 gilt ent-
sprechend.  
 

(2) Die Sitzungen des Haupt- und Finanzaus-
schusses sind nicht öffentlich. § 3 Abs. 2 gilt ent-
sprechend.  
 

  

(3) Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsaus-
schusses werden dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss des Amtes übertragen.  
 

(3) Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsaus-
schusses werden dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss des Amtes übertragen.  
 

 

   
§ 6 Bürgermeister § 6 Bürgermeister  
(1) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen unter-
halb der folgenden Wertgrenzen:  
 

(1) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen unter-
halb der folgenden Wertgrenzen:  
 

 



1. über Verträge, die auf einmalige Leistungen 
von 5.000,- € gerichtet sind sowie bei wieder-
kehrenden Leistungen von 1.500,- € pro Mo-
nat,  

2. bei überplanmäßigen Ausgaben unterhalb der 
Wertgrenze von 500 Euro sowie bei außerplan-
mäßigen Ausgaben unterhalb der Wertgrenze 
von 500 Euro je Ausgabenfall,  

3. bei Veräußerungen oder Belastung von Grund-
stücken von 1.500,- €, bei Hingabe von Darle-
hen die innerhalb eines Haushaltsjahres zu-
rückgezahlt werden von 10.000,- € sowie bei 
Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haus-
haltsplanes von 50.000,- €. 

 

1. über Verträge, die auf einmalige Leistungen 
von 5.000,- € gerichtet sind sowie bei wieder-
kehrenden Leistungen von 1.500,- € pro Monat,  

2. bei überplanmäßigen Ausgaben unterhalb der 
Wertgrenze von 500 Euro sowie bei außerplan-
mäßigen Ausgaben unterhalb der Wertgrenze 
von 500 Euro je Ausgabenfall,  

3. bei Veräußerungen oder Belastung von Grund-
stücken von 1.500,- €, bei Hingabe von Darle-
hen die innerhalb eines Haushaltsjahres zu-
rückgezahlt werden von 10.000,- € sowie bei 
Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haus-
haltsplanes von 50.000,- €. 

 

(2) Die Gemeindevertretung ist laufend über die 
Entscheidungen im Sinne des Abs. 1 zu unterrich-
ten.  
 

(2) Die Gemeindevertretung ist laufend über die 
Entscheidungen im Sinne des Abs. 1 zu unterrich-
ten.  
 

 

(3) Verpflichtungserklärungen der Gemeinde bis 
zu einer Wertgrenze von 1.500,- € bzw. von 500,- 
€ bei wiederkehrenden Verpflichtungen können 
vom Bürgermeister allein bzw. durch eine oder ei-
nen von ihr oder ihm beauftragten Bediensteten 
des Amtes in einfacher Schriftform ausgefertigt 
werden. Bei Erklärungen gegenüber einem Ge-
richt liegt diese Wertgrenze bei 2.500,-€.  
 

(3) Verpflichtungserklärungen der Gemeinde bis 
zu einer Wertgrenze von 1.500,- € bzw. von 500,- 
€ bei wiederkehrenden Verpflichtungen können 
vom Bürgermeister allein bzw. durch eine oder ei-
nen von ihr oder ihm beauftragten Bediensteten 
des Amtes in einfacher Schriftform ausgefertigt 
werden. Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht 
liegt diese Wertgrenze bei 2.500,-€.  
 

 

(4) Der Bürgermeister entscheidet über die An-
nahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkun-
gen oder ähnliche Zuwendungen bis 100 Euro. 
 

(4) Der Bürgermeister entscheidet über die An-
nahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkun-
gen oder ähnliche Zuwendungen bis 100 Euro. 
 

 

 (5) Der Bürgermeister entscheidet, wenn das 
Vorkaufsrecht der Gemeinde (§§ 24 ff BauGB) 

Nach der Rechtsprechung ist der Ne-
gativattest unverzüglich zu erteilen. 



nicht ausgeübt werden soll. Sofern von dem Vor-
kaufsrecht Gebrauch gemacht wird, obliegt die 
Entscheidung der Gemeindevertretung. Er unter-
richtet die Gemeindevertretung fortlaufend über 
die getroffenen Maßnahmen.  
 

Deshalb kann dies keine Entschei-
dung eines Ausschusses sein. 

   
  



§ 7 Entschädigungen § 7 Entschädigungen  
(1) Der Bürgermeister erhält eine monatliche Auf-
wandsentschädigung von 700 Euro. Im Krank-
heitsfall wird diese Entschädigung 6 Wochen wei-
tergezahlt. Eine Weiterzahlung erfolgt auch bei ur-
laubsbedingter Abwesenheit, soweit diese zu ver-
tretenden Zeiten nicht über 3 Monate hinausge-
hen.  
 

(1) Der Bürgermeister erhält eine monatliche Auf-
wandsentschädigung von 1.200 Euro. Eine Weiter-
zahlung erfolgt im Krankheitsfall und auch bei ur-
laubsbedingter Abwesenheit, soweit diese zu ver-
tretenden Zeiten nicht über 3 Monate hinausge-
hen.  
 

Erhöhung auf Grundlage der neuen 
EntschVO,  
Die Änderung dient einer einfacheren 
Sprachweise und damit dem besse-
ren Verständnis 
 

(2) Der oder die erste stellvertretende Person des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters erhält monatlich 
140 Euro, die zweite Stellvertretung monatlich 70 
Euro. Zusätzlich erhalten sie ein Sitzungsgeld von 
40 Euro. Sollte bei Verhinderung des Bürgermeis-
ters ein konkretes Dienstgeschäft vorgenommen 
werden, erhalten diese Personen für die Stellver-
tretung ein Dreißigstel der Bürgermeisterentschä-
digung nach Abs. 1, wenn es sich nicht um eine 
Sitzung handelt. Nach drei Monaten Vertretung er-
hält die stellvertretende Person die volle Auf-
wandsentschädigung nach Abs. 1. Damit entfallen 
Aufwandsentschädigungen für die Stellvertretung 
und das Sitzungsgeld.  
 

(2) Der oder die erste stellvertretende Person des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters erhält monatlich 
240 Euro, die zweite Stellvertretung monatlich 120 
Euro. Zusätzlich erhalten sie ein Sitzungsgeld von 
40 Euro. Sollte bei Verhinderung des Bürgermeis-
ters ein konkretes Dienstgeschäft vorgenommen 
werden, erhalten diese Personen für die Stellver-
tretung ein Dreißigstel der Bürgermeisterentschä-
digung nach Abs. 1, wenn es sich nicht um eine 
Sitzung handelt. Nach drei Monaten Vertretung er-
hält die stellvertretende Person die volle Auf-
wandsentschädigung nach Abs. 1. Damit entfallen 
Aufwandsentschädigungen für die Stellvertretung 
und das Sitzungsgeld.  
 

 
 
Erhöhung auf Grundlage der neuen 
EntschVO,  
 

(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhal-
ten für Sitzungen der Gemeindevertretungen und 
ihrer Ausschüsse ein Sitzungsgeld von 40 Euro.  
 

(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhal-
ten für Sitzungen der Gemeindevertretungen und 
ihrer Ausschüsse ein Sitzungsgeld von 40 Euro.  
 

 

(4) Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewährt 
werden. 

(4) Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewährt wer-
den. 

 

   
§ 8 Öffentliche Bekanntmachungen § 8 Öffentliche Bekanntmachungen  
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde 
erfolgen durch Aushang an den Bekanntma-
chungstafeln.  

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde 
erfolgen durch Aushang an den Bekanntma-

 
Ergänzung ist auf Grund der Ände-
rungen im BauGB erforderlich 



chungstafeln. Die zusätzlichen Internetbekanntma-
chungen nach den Vorschriften des BauGB erfol-
gen über die Internetseite www.amt-nord-rue-
gen.de. 
 

(2) Die Bekanntmachungstafeln der Gemeinde be-
finden sich in  
 
- Lobkevitz, an der Bushaltestelle 
- der Ringstraße, gegenüber der Villa „Luisa“ in 

Juliusruh, und 
- der Dorfstraße (Real Markt) in Breege 
 

(2) Die Bekanntmachungstafeln der Gemeinde be-
finden sich in  
 
- Lobkevitz, an der Bushaltestelle 
- der Ringstraße, gegenüber der Villa „Luisa“ in 

Juliusruh, und 
- der Dorfstraße (Real Markt) in Breege 
 

 

(3) Die Dauer des Aushangs beträgt 14 Tage 
(Aushangsfrist), wobei der Tag des Anschlags und 
der Tag der Abnahme nicht mitgerechnet werden. 
Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des letzten 
Tages der Aushangsfrist bewirkt. Für öffentliche 
Bekanntmachungen nach § 29 Abs. 6 KV M-V ist 
die in der Geschäftsordnung festgelegte Frist 
maßgebend.  
 

(3) Die Dauer des Aushangs beträgt 14 Tage 
(Aushangsfrist), wobei der Tag des Anschlags und 
der Tag der Abnahme nicht mitgerechnet werden. 
Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des letzten Ta-
ges der Aushangsfrist bewirkt. Für öffentliche Be-
kanntmachungen nach § 29 Abs. 6 KV M-V ist die 
in der Geschäftsordnung festgelegte Frist maßge-
bend.  
 

 

(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung 
von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 
des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist 
beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas 
andere bestimmt ist. Beginn und Ende der Ausle-
gung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Un-
terschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  
 

(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung 
von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des 
Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist be-
trägt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas 
andere bestimmt ist. Beginn und Ende der Ausle-
gung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Un-
terschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  
 

 

(5) Vereinfachte Bekanntmachungen und Wahlbe-
kanntmachungen erfolgen durch Aushang an den 
unter Abs. 2 genannten Bekanntmachungstafeln. 
Absatz 3 Satz 3 ist gleichfalls anzuwenden.  
 

(5) Vereinfachte Bekanntmachungen und Wahlbe-
kanntmachungen erfolgen durch Aushang an den 
unter Abs. 2 genannten Bekanntmachungstafeln. 
Absatz 3 Satz 3 ist gleichfalls anzuwenden.  
 

 



(6) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer orts-
rechtlichen Bestimmung in üblicher Form infolge 
höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Er-
eignisse nicht möglich, so ist die Bevölkerung 
durch schriftliche Einzelinformation in Kenntnis zu 
setzen. Die öffentliche Bekanntmachung in der 
vorgeschriebenen Form ist nach dem entfallen 
des Hinderungsgrundes unverzüglich nachzuho-
len. 
 

(6) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer orts-
rechtlichen Bestimmung in üblicher Form infolge 
höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Er-
eignisse nicht möglich, so ist die Bevölkerung 
durch schriftliche Einzelinformation in Kenntnis zu 
setzen. Die öffentliche Bekanntmachung in der 
vorgeschriebenen Form ist nach dem entfallen des 
Hinderungsgrundes unverzüglich nachzuholen. 
 

 

(7) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeinde-
vertretung und ihrer Ausschüsse wer-den durch 
Aushang an den Bekanntmachungstafeln öffent-
lich bekannt gemacht. 

(7) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeinde-
vertretung und ihrer Ausschüsse wer-den durch 
Aushang an den Bekanntmachungstafeln öffentlich 
bekannt gemacht. 
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